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Sehr geehrter Herr Lindenberg, 

hinsichtlich Ihres Schreibens vom 8. Dezember 2022 an den Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) wäre ich für eine Mitteilung dankbar, 
durch welche Entscheidung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) Sie sich in Ihrem Recht auf 
Informationszugang verletzt sehen. 

Ausweislich der Chronologie auf „FragdenStaat“  hat Ihnen das KBA am 8. Dezember 2022 
mitgeteilt, sich nach weiteren Dokumenten, die Ihren Antrag betreffen und im KBA diesbe-
züglich verfasst wurden, zu erkundigen. Im Anschluss daran wurde eine Rückmeldung an-
gekündigt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen 

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.  

   

Herrn 
Joachim Lindenberg  
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Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im 
Entwurf gezeichnet. 


